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Cimltidiz  SLkanntmackuNgen.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Erstmalig zum 8. Juli d. Js ., künftighin jedoch dis zum
28. eines jeden Monats sind mir von Ihnen als Unterlagen
für die Heranziehung zum Hilfsdienste Veränderungsnach¬
weisungen einzureichen und zwar:
a) -über alle Mannschaften , welche wegen körperlicher Un¬

brauchbarkeit auf Zeit zurückgestellt sind;
b) über alle dauernd Unbrauchbaren einschl. der nach Kr.

M . Anl . Ziffer 79 nicht mehr zu kontrollierenden;
c) über alle noch nicht gemusterten einschl. Jahrgang

1900, soweit er schon in die Landsturmrollen ausge¬
nommen ist;

6) über wehrpflichtige ehemalige Offiziere und Beamte
der Heeresverwaltung , welche im Heere keine Verwen¬
dung finden;

e) über sämtliche im wehrpflichtigen Alter stehenden Per¬
sonen, die infolge Verurteilung zu Zuchthausstrafen
oder Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder
Entfernung aus dem Heere oder der Marine die Fä¬
higkeit zum Dienste im deutschen Heere oder der Ma¬
rine nicht besitzen.

Bei der erstmaligen Vorlage der Veränderungsnachwei-
sung sind in Bezug auf die Wehrpflichtigen des Jahrgangs
1900 alle diejenigen Zugänge zu erfassen, die seit d--r letzten
Vorlage der Landsturmrollen dieses Jahrgangs ' infolge
Vollendung des 17. Lebensjahres erfolgt sind.

Die Veränderungsnachweisungen , für die das nachsw-
hende Muster zu verwenden ist, sind in sich getrennt nach
den vorerwähnten Arten zu a—e aufzustellen.

Kriegsbeschädigte sind in den Listen und Veränderun¬
gen besonders erkenntlich zu machen.

Bemerkt wird noch ausdrücklich, daß von der Ausnahme
m die Listen grundsätzlich diejenigen Personen ausgeschlos-
rl b’e &ei ber  Nachmusterung oder außertermin-
nchen Musterung oder der Untersuchung durch die Bezirks¬
kommandos ausgehoben oder als krieqsbrauchbar bezeich¬
net worden sind. , o >

Werden zu dem jeweiligen Termin keine Nachweisunq-m
vorgelegt , dann nehme ich an , daß keine Veränderungen zu
melden find . , a 0

tccy Zu - und
Vorname Wohnort

Stand
oder

Gewerbe
Geburts¬

datum

| Veränderung ist
eingetreten

durchs: (Zugang
Abgang . Ent¬

lassung. Verzug
wohin : pp)

St . Goarshausen , den 29. Juni 1917.
Der Zivikvovsttzmde der ErsatzkommiPo«

_ _ I . V.r Steup.

ZiezeiMbt
'PrAiierrW

rai3. 3»(i d 35., « NittW8 llhk
in Mrkkervick

°uf dem Grundstück der Friedhofen 'schen Ziegelei.
^ S ' neßenbahohaltestelle Ortsmrstcher . "

Veransrait -t vom Verband der Zieaenruchwereine des Stadt-
und Landkreises Coblenz

..»d fr n:en 400  Ziegen . Lämmeruns Bocke des weißen hornlosen Saansch-aaeS
Der Vorstand.

Flugzeugen , südöstlich von Armentieres in unsere Gräben;
sie wurde im Gegenstoß sofort wieder geworfen. Nachts sind
mehrfach feindliche Erkundungstrupps zurückgeworsenwor¬
den. Eigene Vorstöße an der Mer und nordwestlich von
St . Quentin brachten mehrere Belgier und Franzosen als
Gefangene ein.

Heeresgruppedeutscher Kronprinz.
Gestern früh wurde von bayerischen Truppen nach wir¬

kungsvoller Feuervorbereitung eine gewaltsame Erkundung
südwestlich von Corbeny durchgeführt. Die Stoßtrupps
drangen in 1200 Breite bis zu den hinteren französischen
Linien durch und sprengten trotz zäher Gegenwehr einige
Unterstände . Mit einer großen Zahl von Gefangenen
kehrten sin unbelästigt vom Feinde in unsere Gräben zurück

Abends erweiterten westfälische Regimenter den Erfolg
vom Vortage östlich von Cerny . In überraschendem Sturm
nahmen sie mehrere feindliche Grabenlinien südlich des Ge¬
höfts La Bovelle . Die Gesangenenzahl hat sich bedeutend
erhöht.

Gleichzeitig griffen die Franzosen zweimal mit starken
Kräften bei Cerny an ; sie wurden im Nahkampf zuriickgc-
schlagen.

Auch auf dem Westuscr der Maas wurde der Gewinn
des 28. Juni verzögert . Am Osthang der Höhe 304 stürmte
ein posensches Regiment etwa 500 Mtter der französischen
Stellung und bemächtigten sich aus Brandenburgern und
Berlinern bestehende Sturmabteilungen feindlicher Gräben
in dem von Bethinconrt auf Aisnes streichenden Grunde.
Am 28. und 29. Juni sind hier 825 Gefangene zurückgeführt
worden . Der Feind leistete hartnäckigen Widerstand . Seine '
blutigen Verluste sind erheblich; er vergrößerte kie nocht
durch fruchtlose Gegenangriffe an dem Südostrande des '
Waldes von Avorourt und gegen den Südwesthana der
Höhe 304. J M

Front des Generalfeldmarschalls Herzogs Albrecht von
Württemberg.

Nichts Neues.
Oestlicher Kriegsschauplatz.

Auf wachsenden Druck der übrigen Ententemächte beginnt
die russische Gefechtstätigkeit in Ostgalizien den Eindruck
beabsichtigter Angriffe zu machen. Starkes Zerftörungs-
scuer der Russen liegt seit gestern aus unsren Stellungen
von der Bahn Lemberg- Brody bis zu den Höhen südlich
von Brzcany.

Bei Koninchy griffen nachts russische Kräfte an , die in
unserem Vernichtungsfeuer verlustreich zurücksluteten. Auch
nördlich und nordwestlich von Luck nahm die rumänische
Feuertätigkeit zu.

An der Front des Generalobersten Erzherzogs Joses und
bei der Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Mak-
knsen ist die Lage unverändert.

An der mazedonischen Front nichts Neues.
Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.

Auf dem Westufer der Maas versuchten die Franzosen,
in mehrfach wiederholten Angriffen uns aus den an der
Höhe 304 und östlich gewonnenen Gräben hinauszuwerfen;
im Sperrfeuer und berbitterten Handgranatenkämpfen wur¬
den sie abgewiesen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresfront des Generalfeldmarschais

Prinzen Leopold von Bayern
Dem Drängen der führenden Ententemächte hat sich die

russische Regierung nicht entziehen können und einen Teil
des Heeres zum Angriff bewogen.

Nach tagsüber andauerndem Zerstörungsseüer gegen un¬
sere Stellungen von der oberen Strypa bis an die Narajow-
ka erfolgten Nachmittags kräftige Angriffe russischer In¬
fanterie auf einer Front von etwa 30 Km., die Sturmtrup¬
pen wurden überall durch unser Abwehrfeuer zum verlust¬
reichen Zurückfluten gezwungen. Auch nächtliche Vorstöße,
bei denen die Russen ohne Artillerievorbereitung ins Feuer
getrieben wurden , brachen beiderseits von Brzezany und bei
Zwyzyn erfolglos zusammen.

Der Feuerkampf dehnte sich nordwärts bis an den mitt¬
leren Stochod , nach Süden bis nach Stanislau aus , ohne
daß bisher dort auch angegriffen wurde.

Zwischen den Karpathen und dem Schwarzen Meer
, keine besonderen Ereignisse.
l Mazedonische Front.

Auf dem rechten User des Wardar schlugen bulgarische
! Vorposten bei Alcak Mab den Angriff eines englischen Ba-
| taillons ab.

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.

Abendberjcht des Großen Hauptquartiers.
* Berlin,  1 . Juli . (Amtlich.) Im Westen geringe

Gesechtstätigkeit ; mordens ist ein englischer Angriff bei
Lens gescheitert.

Im Osten führten Angriffe der Russen bei Koninchy, so¬
wie zwischen der Zlota Lipa und der Narajowka im Laufe
des Tages zu neuen Kämpfen.

Abendbericht des Großen Hauptquartiers.
Berlin,  30 . Juni . (Amtlich.) Im Westen bei Regen

nichts Besonderes.
Im Osten haben nach starkem Artilleriefeuer russische

Jnfanterieangrifse von der oberen Strypa bis zum West¬
ufer der Zlota Lipa eingesetzt. Der Ansturm brach in un¬
serem Vernichtungsfeuer zusammen.

M tatsche» r,z«kkjchte.
„ 5?^ ? * Amtlich .) Großes Hauptquartier.
30. Juni , vormittags:

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Die Kampftätigkeit der Artillerie hielt sich bei regneri-
scher Witterung in mäßigen Grenzen . Sie verdichtete sich
zu starkem Feuer nur an  wenigen Stellen . Nachmittags
brach eine englische Kompagnie , begleitet von tiefllicgenden

WTB . (Amtlich.) Großes Hauptquartier,
1. Jul », vormittags:

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht/

Bei Regen und Dunst blieb an der ganzen Front in fast
allen Abschnitten das Feuer gering . Einige Erkundunas-
gesechte verliefen für unsere Aufklärer erfolgreiche

Front des deutschen Kronprinzen.
Die Franzosen versuchten vergeblich die von unseren

Truppen am Chemin des dames und aus dem westlichen
Mrmsufer erkämpften Geländevorteile zurückzugewinnen.
Oestlich von Cerny griff der Feind nach kurzer Feuersteiqcr-
ung dreimal die auf der Hochfläche südlich des Gehöftes La
Bovrelle eroberten Gräben an . Alle Angriffe wurden blu¬
tig abgewiesen. Die Verwirrung beim Gegner und die Ab-
lmkung seiner Aufmerksamkeit ausnutzend, stürmten Lippi-
sche Bataillone weiter östlich die französischen Linien bis
zur Straße Ailles -Paissy . Durch diesen Erfolg erhöht sich
die Zahl der non der oft bewährten westfälischen Division
m drei Gefc stagen gemachten Gefangenen auf 10 Offi¬
ziere und über 050 Mann.

9estrrrei cb-Ön golfdier Tagfsberidi!
WTB . Wien,  30 . Juni . Amtlich -wird verlautbart:

Oestlicher Kriegsschauplatz.
> ,. }n Galizien seit einigen Tagen zunehmende feind-
j liche Artilleriefeuer hat sich seit gestern mittag in der Ge-
j gend von Brzezany und von Koninchy zu größter Heftigkeit
' gesteigert . Wo es die Lage erforderte , antwortete unsere

Artillerie mit kräftigem Bergeltungsseuer . Ein bei Ko¬
ninchy angesetzter Jnsanterieangriff brach in unseremSperr-
fener zusammen.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Feindliche Flieger warfen in der Nähe von Triest meh¬

rere Bomben ab . Bei dem Monte Orchigara wurden bisher
12 erbeutete Geschütze eingebracht.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Der 'Chef des General  st ab  s.

WTB . Wien,  1 . Juli . Amtlich wird verlautbart:
Oestlicher Kriegsschauplatz

In Ostgalizien ist bei der Heeresgruppe des General¬
obersten v. Böhu die Abwehrschlacht in vollem Gange . Nach
mehrtägiger , sichtlicher Zunahme des Artilleriefeuers ent¬
wickelte sich gestern die Artillerieschlacht zur größten Heftig¬
keit. Auch schwerste Geschütze haben eingegriffen.

Nachmittags setzten südlich Brzezany und bei Kaninchy
starke Jnsanterreangrifse ein , die überall vollkommen abge¬
wiesen wurden . Wo sich Teile der feindlichen Infanterie ch
unserem Vernichtungsfeuer überhaupt erheben konnte.' ,

blieben sie im Sperrfeuer liegen. Ein in den släten Nach¬
mittagsstunden nordwestlich Zalocze angesetzter, sehr starker
Angriff brach in dem vorzüglich vereinigten Jnfanterieseuer
zusammen . Gegen Mitternacht versuchte der Feind , südlich
Brzezany ohne Artillerievorbereitung vorzubrechen. Er
wurde abgewiesen . Nachiüber flaute das Artillerieleuer ab,
um in den Morgenstunden wieder aufzuleben.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Bei der Jsonzoarmee drangen Sturmpatrouillen der un¬

garischen Heeresregimenter Nr . 71 und 72 nächst Bertobja
bis zur zweiten feindlichen Linie vor, wehrten dort zwei
Gegenangriffe ab und brachten 1 Offizier und 156 Mann
als Gefangene ein.

Der Chef des General st ab s.
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Reue U-Vooterfolge.
WTB . (Amtlich.) Berlin,  29 . Jurn . Neuerdmgs

sind von unseren U-Booten versenkt worden:
1. in den nördlichen Sperrgebeiten 26 400 Brutto .-R .-T.
Unter den versenkten Schiffen befanden sichu . a.: em be¬

waffneter englischer Dampfer von etwa 5000 B .-R .-T ., an¬
scheinend von der P . u. O .-Linie , sowie em großer unbe¬
kannter , durch Zerstörer gesicherter Dampfer . Em anderer
versenkter Dampfer hatte Lebensmittel nach England ge-

1<lbS ’ Im Mittelmeer 27 042 Brutto-Registertonnen.
Unter den vernichteten Schiffen befanden sich der bewaff¬

nete englische Dampfer „Cheltonian, , und der bewaffnete
italienische Dampfer „Monte Belio ". Soweit bekannt ge¬
worden , bestanden die versenkten Ladungen aus Kohlen , Le¬
bensmitteln und Holz.

B e r l i n , 30. Juni . (Amtlich.) Im Atlantischen Ozean
wurden durch eines unserer Unterseeboote neuerdmgs 06
tausend Brutto -Register -Tonnen versenkt. Unter den ver¬
senkten Schiffen befanden sich die bewaffneten englischen
Dampfer „Westanley (3795 Tonnen ) mit Kriegsmaterial,
„Ortolan " (2145 To, ) mit Stückgut , „Canito " (6611 T .),
„Thistlednu " (4026 T .) ; ferner zwei englische bewaffnete
Dampfer , einer davon voll beladen mit Munition und ein
unbekannter Dampfer von etwa 4500 Tonnen . Zwei der
versenkten Segler hatten Oel und Tabak geladen.

Eines unserer Unterseeboote hat am 11. Juni im Mit¬
telmeer einen unbekannten englischen kleinen Kreuzer al¬
teren Typs torpediert . Aufgefundene zertrümmerte Boote
trugen am Bug den Buchstaben G.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Besuch des österreichischenKaiserpaares in Stuttgart.
WTB . S t u t t g a r t , 30. Juni . Der Kaiser und die

Kaiserin von Oesterreich treffen Sonntag vormittag zum
Besuche des Königs und der Königin in Stuttgart ein . Die
Abreise ist auf Sonntag nachmittag festgesetzt.

Der belgische Staatsminister Schollaert f.
WTB . Rotterdam,  30 . Juni . „N. R . Cour ."

meldet aus Le Havre vom 29 ., daß der belgische Staatsmi¬
nister Kammerpräsident Schollaert infolge Nierenleidens
gestorben ist.

Untergang des französischen Kreuzers „Kleber".
Paris,  30 . Juni . (Havas -Meldung .) Der Kreuzer

„Kleber", der auf der Fahrt von Dakar nach Brest war , um
außer Dienst gestellt zu werden , geriet am 27, 6. vormittags
auf der Höhe der Landspitze St . Mathieu aus eine Mme
und ging unter . 38 Mann werden vermißt , darunter 3 Of-
filtere
Die französische Heeresleitung unter Parlamentskontrolle.

WTB . B e r n , 30. Juni . Nach dem „Progres de Lyon"
hat der Heeresausschuß der französischen Kammer einstim¬
mig einen Antrag angenommen , nach dem je drei Mitglie¬
der des Ausschusses in jede Armee abgeordnet werden und
die ausgedehntesten Machtbefugnisse erhalten , um über den
Zustand der Armee Rechenschaft ablegen zu können.

Weibliche Dienstpflicht in Rußland.
WTB . P e t e r s b u r g , 30. Juni . Petersburger Te¬

legraphenagentur . Ein Erlaß des Kriegsministers Kerens¬
ki ordnet angesichts der schweren Krise, die Rußland durch¬
macht und die eine außergewöhnliche Anspannung aber fer¬
ner Krätfe verlangt , an , einen besonderen Ausschuß zur
Prüfung des Geseßetwurfs über die Mobilisierung der
weiblichen Arbeitskräfte ins Leben zu rufen.

Griechenlands Bruch mit den Mittelmächten.
WTB . Paris,  30 . Juni . Wie der „Temps " aus

Athen meldet, hat die griechische Regierung ihren Gesand¬
ten in der Schweiz zur Weitergabe an die Gesandtschaften
in Berlin , Wien , Sofia und Konstantinopel Weisungen er¬
teilt , wodurch der Abbruch der Beziehungen zwischen Grie¬
chenland Deutschland, Oesterreich Ungarn , Bulgarien und
der Türki mitgeteilt wird.

Abzug der alliierten Truppen aus Athen.
WTB . L 0 n d 0 n , 30. Juni . Reuter . „Daily Mail"

meldet vom 28. Juni : Die Truppen der Verbündeten ver¬
ließen Athen . Ein Regiment der veniselistischenNational-
armee ersetzt sie.

auflaae unseres Blattes mal etwas spater fertig werden , so
daß sie nicht mehr mit dem 12,39 abfahrenden Zuge beför¬
dert werden kann, so bleibt sie bis um 6 hier in Lahnstem
liegen und kann für die entfernter gelegenen Orte gar nicht
mehr ausgetragen werden . Vormittags folgt e:n Zug arrs
den anderen , und nachmittags ist eine so lange Pause . Mil
dem Verkehr Rüdesheim —Lahnstein ist man der Kriegszeit
entsprechend ja ganz zufrieden , aber für die umgekehrte
Strecke wäre es doch sehr angebracht , wenn die Eisenbahn-
Verwaltung eine etwas praktischere Einteilung vornehmen
wollte.

Zisch Stßlsl Md Kmtz.
Oberlahnstein , den 2. Juli.

: : B e f ö r d e r u n g. Der Vizefeldwebel Richartz von
hier ist zum Leutnant der Reserve im Infanterie -Regiment
115. ernannt worden.

: !: Mißstand.  Der mit dem heutigen Tage in
Kraft tretende neue Fahrplan der Staatsbahn weist auf der
Strecke Lahnstein—Rüdesheim einen Mangel auf, der von
der ganzen Bevölkerung dieser Strecke mit ihren Zwischen¬
stationen sehr schmerzlich empfunden wird . Es verkehrt
nämlich zwischen 12,39 Uhr mittags und 5,56 Uhr nachmit¬
tags , also fast 5(4 Stunde , kein Zug zwischen Lahnstein und
Rüdesheim . Aus unserem Leserkreise, und zwar sind es
vor allem Kaufleute und Gewerbetreibende , von vielen Or¬
ten dieser Strecke, z. B . Camp , Caub , Kestert u . a . m., sind
uns schon viele Zuschriften zuge'gangen , die alle ein lebhaf¬
tes Bedauern über diesen Nebelstand ausdrücken. Wir kön¬
nen uns diesem Bedauern nur aus das Lebhafteste anschlie¬
ßen, denn ohne Frage hat diese sehr ungünstige Zugverbin-
düng sehr ungünstigen Einfluß auf das Geschäftsleben un¬
seres Kreises ' und der ganzen Zwischenstationen dieser .
Strecke. Auch spezielle für unseren Betrieb ist die Verbin - !
düng eine sehr nachteilige. Denn sollte nral durch irgend 1
welche kleinen Störungen oder ähnliche Vorfälle die Post - 1

(!) Erhöhung  der Drucksachenpreise. Das Buchdruk-
kerqewrbe gehört zu denjenigen Gewerben , die durch den
Krieg am meisten geschädigt wurden . Die enormen Preis¬
erhöhungen der Rohstoffe und Verbrauchsmittel waren dre
Ursache zur Erhöhung der Drucksachenpreise. Mit Rücksicht
auf die Drucksachenverbraucher sind die Drucksachen-Prsiie
auf einer Höhe gehalten worden , die keineswegs den bisher
entstandenen Mehrausgaben entspricht. Dre nw aber durch
die fortschreitenden Lebensmittelteuerungen nötig gewor¬
dene neuerliche Lohnerhöhung zwingt die Buchdruckereibe¬
triebe , jetzt eine Drucksachen-Preiserhöhung von chnizrg
vom Hundert auf die Preise vor dem Kriege vorzunehmen.
Das Papier findet zu den Tagespreisen Berechnung . Alle
Auftraggeber , Behörden und Private sollten trotzdem nicht
mit Drucksachen-Äufträgen zurückhalten, denn eine Verbr,.-
ligung ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

)( Zauberv 0 rstellung.  Vor einem voll besetzten,
ja man kann sogar sagen vor einem vollgepfropften Saa .e
gab gestern der berühmte Zauberkünstler Herr A. Bellachmi
eine Zaubervorstellung , die wohl alle Besucher, die nicht
allzusehr unter einem schlechten Platz in dem überfüllten
Saale zu klagen hatten , voll und ganz befriedigt hat . Die
erstaunlicbe Geschicklichkeit des Herrn Bellachini zu bewun¬
dern ist in den verschiedenstenKunststücken, wir wollen nur
das Verschwinden des Vogelkäfigs sowie das Verschlugen
von Eiern und brennenden Zigarren usw. erwähnen , bestr
Gelegenheit gegeben. Sehr viel Spaß machten r̂tatnrltd)
beim' Publikum die Erklärungen mancher Kunststücke, z. B.
das Verschwindenlassen eines Würfels . Die Vorstellung
war von Anfang bis Ende fesselnd und hat wohl bei allen
Zuschauern einen sehr günstigen Eindruck hinterlassen.

: !: Eine totale Mondfinsternis  wird am
Abend des 4 Juli stattfinden . Sie wird in Deutschland bei
qünstiaem Wetter während ihres ganzen Verlaufs zu beob¬
achten"sein. Sie beginnt 9 Uhr 52 Minuten abends und
endet l Uhr 25 Min ' nachts . Die Totalität dauert von 10
Uhr 51 Min . bis 12 Uhr 27 Min . — Am 19. Juli trat
auch eine partielle Sonnenfinsternis ein, sie ist aber nur im
südlichen Eismeer und im Indischen Ozean sichtbar.

!' H i n w e i s . Am 1. Juli 1917 ist eine Bekanntmach¬
ung "(Nr . W. I . 1770/5 . 17. K. R . A.), beireffend Beschlag-
nähme von reiner Schafwolle , Kamelhaaren , Mohär , ^ .!pa-
ka Kaschmir sowie deren Halberzeugnissen und Abgängen
in Kraft getreten . Diese Bekanntmachung unterscheidet sich
von der bisher in Kraft gewesenen Beschlagnahme der glei¬
chen Stoffe vom 31. Dezember 1915 (Nr . W . U 770/12 . 15.
K. R . A.) im wesentlichen nur dadurch, daß nunmehr die
verschiedenen, von ihr betroffenen Spinnstoffe auch in Mi-
schungen untereinander oder mit anderen Spinnstoffen be-
chlagnahmt sind. Abgesehen von den seit dem 14. August
1915 vom Reichausland eingeführten Wollen , unterliegen j
auck, die Wollen der deutschen Schafschur und das Wollge - i
fälle bei den deutschen Gerbereien nicht dieser Bekannt - t
machuug. Vielmehr ist durch eine besondere, ebenfalls am s
1. Juli 1917 in Kraft getretene Bekanntmachung (Nr . W . I . f
1771/5 . 17. K. R . A.)', betreffend Beschlagnahme und Be- \
standserhebung der deutschen Schafschur und des Wollgefäl - j
les bei den deutschen Gerbereien der gesamte Wollertrag der -
deutschen Schafschuren und das gesamte Wollgefälle bei den !
deutschen Gerbereien (aiich das Wollgefälle von ausländi - j
scheu Fellen ) beschlagnahmt worden , gleichviel, ob die Wolle .
sich auf den Schafen , bei den Schafhaltern oder an sonstigen j
Stellen befindet. Die in dieser Bekanntmachung getroffene
Regelung für den Verkehr mit dem beschlagnahmten Woll¬
gefälle ist im wesentlichen die gleiche wie in der bisher in
Kraft gewesenen, die deutsche Schafschur betreffenden Be¬
kanntmachung W. I . 1640/6 . 16. K. R . A. Verändert sm0
hauptsächlich mir die Uebernahmepreise , die die Kriegswo ' l-
bedarf-Aktiengesellschaftfür die an sie verkaufte Wolle zah¬
len wird , und zwar haben diese Preise im allgemeinen eine
wesentliche Erhöhung erfahren . Außerdem ist die Bestim¬
mung , nach welcher Schafhaltern auf Antrag gestattet wer¬
den konnte, bis zu 5 Kg. Wolle im eigenen Haushalt zucher-
arbeiten und zu verwenden , aufgehoben worden . Statt
dessen kann in Zukunft an Schafhalter auf Antrag , je n 4
Menge der abgelieferten Wolle , ein Bezugsschein auf Woll¬
garne gegeben werden . Die näheren Ausführungsbestim¬
mungen über diese zugunsten der Schafhalter getroffene An¬
ordnung werden noch ergehen. Gleichzeitig ist eine Bckannt-
machung (Nr . W. I . 1772/5 . 17. K. R . A.), betreffend Be¬
schlagnahme und Höchstpreise von Tierhaaren , deren Ab¬
gängen und Abfällen sowie Abfällen und Abgängen von
Wollfellen , Haarfellen und Pelzen erschienen. Während
bisher nur einzelne Arten von Tierhaaren der Beschlagnah¬
me unterlagen , sinv von der neuen Bekanntmachung Lier-
haare jeder Art , auch in Mischungen untereinander oder mit
anderen Spinnstoffen , sowie Abfällen und Abgängen der
Tierhaare und Abschnitte und sonstige Abgänge und Abchlle
von Wollfellen , Haarfellen und Pelzen jeder Art , betroffen
worden . Ausgenommen von der Bekanntmachung sind,
abgesehen von bestimmten Stoffen , die bereits von anderen
Verordnungen betroffen werden , insbesondere Schweine¬
borsten (nicht etwa alle Schweinehaare ). Trotz der Beschlag¬
nahme bleibt die Veräußerung und Lieferung der beschlag¬
nahmten Gegenstände sowie ihre Verarbeitung im gewissen
Umfange nach den Bestimmungen der Bekanntmachung ge¬
stattet . ' In einer der Bekanntmachung beigefügten Ueber-
sichtstafel sind für verschiedene Arten von Tierhaaren die
Höchstpreise veröffentlicht worden , welche die Vereinigung

Niederlahnstein , den 2. Juli
88 Beschlagnahme  der Gerste. Mit Rücksicht auf

die bereits beginnende Gersteernte gibt das Kriegsernahr-
unqsamt bekannt : Durch die neue Reichsgetrecdeordnuug
vom 21 . Juni 1917 ist die Gerste allgemein beschlagnahmt
Es können also von den Landwirten nicht wie im abgelau¬
fenen Jahre bestimmte Mengen zurückbehalten oder frechan-
diq veräußert werden , auch nicht zu Saatzwecken. Der Han¬
del mit Saatgerste wird durch die in der Reichsgetreideoro-
nung vorbehaltene , demnächst erscheinende Verordnung
über den Verkehr mit Saatgut geregelt werden . Bezüglich
der Sommergerste , insbesondere wegen der den Landwirten
zu eigenem Verbrauch zu überlassenden Mengen werden
ebenfalls noch besondere Bestimmungen ergehen. Auch Ha¬
fer, Hülsenfrüchte, Buchweizen und Hirse werden reitlos be¬
schlagnahmt, um durch eine Hand , die Reichsgetreidestelle,
erfaßt und bewirtschaftet zst werden.

Braubach , den 2. Juli.
: !: Abtransport der Glocken.  Die Glocken

sind nun alle ausgebaut und stehen nach dem Verwiegen auf
der Stadtwage bis zum Abtransport im Schulhofe . Daß
das Schlagwerk an der Stadtuhr durch die Glockenabnahme
außer Betrieb gesetzt werden mußte , wird allgemein , beson¬
ders aber von Leuten , die in Feld und Garten arbeiten , als
ein großer Mißstand empfunden , den abgestellt zu sehen Je¬
dermanns Wunsch ist. Man sollte statt dem 4 Uhr morgens
und Abends 10 Uhr-Läuten das lange Jahre übliche 11 und
12 Uhr-Läuten am Vormittag wieder einführen , das als
ein Vermächtnis gelten soll. Das Läuten an den jetzigen
Tageszeiten ist durch den lauten Klang der Glocke nur stö¬
rend und unzweckmäßig. _ _

MmWB.
* Bensheim,  1 . Juli . Vom Blitz erschlagen wurde

am Dienstag der 16 Jahre alte Knecht Jakob Dengler be.m
Mähen . Er saß auf der Maschine, während ein anderer
Landwirt die Pferde führte . Diesem sowie den Pferden ist
nichts passiert. . ■ ,

* Minden,  30 . Juni . Erfolgreiche Karpfenzucht . ZN
einem sonst unbenutzten städtischen Gewässer, dem großen
Schwanenteich , hatte die Städtische Verwaltung im F̂rüh¬
jahr 1916 150 Karpfen ausgesetzt, von denen die stärksten
knapp ein halbes Pfund wogen. Die jetzt stattgehabte erste
Abfischung des Schwanenteiches ergab allein schon einen
Fang von über 100 Karpfen mit einem Gesamtgewicht von
314 Zentnern.

Die Verrohung der Jugend
nimmt , so schreibt man der Rh . u . W.-Ztg ., allenthalben im-
mer mehr zu. Vielfach hängt dies auch mit den hohen L?h-
nen zusammen, welchen man der Jugend in den Munitions¬
fabriken zuteilt . Unsere Jugend weiß tatsächlich oft Picht,
was sie mit dem vielen Gelde anfangen soll, während ältere,
treubewährte Arbeitskräite anderer Zweige, nicht zuletzt die
Privatangestellten , kaum mit ihren heutigen verhältnismä¬
ßig niedrigen Löhnen auszukommen wissen. So legte an
einem der letzten Sonntage in Hammerstein ein kaum der
Schule entwachsener Bursche in einer Wirtschaft beinPBe-
zahlen seiner Zeche einen Fünfzigmarkschein auf den Tisch.
Gefragt , ob er kein kleines Geld hätte , warf er einen Hun¬
dertmarkschein hin , während er sich inzwischen mit einem
Einmarkschein eine Zigarette anzündete . Solchem Ge¬
bühren muß unbedingt Einhalt geboten werden . Könnte

j man Jugendliche dieser Art nicht dazu bringen , den größten
Teil ihres Geldes auf einer . Sparkasse anzulegen, , anstatt

! es sinnlos zu verschwenden? Solch einem widerlichen Treu -
! ben muß unbedingt gesteuert werden.

Feindliche Ausländer bei Ausschreitungen in Düsseldorf.
; WTB . B e r l i n , 30. Juni . In Düsseldorf wurde am
; 28 . Juni eine Anzahl von Lebensmittelläden durch Frauen
: und halbwüchsige Burschen geplündert . Die Beteiligung
j feindlicher Ausländer , Belgier und Russen, wurde dabei fest-

gestellt. Eine größere Anzahl davon wurde verhaftet und
sieht strenger Bestrafung entgegen. Das ans diesem Anlaß
eingesetzte' außerordentliche Kriegsgericht hat schon am 29
Juni 15 Urteile , darunter bis zu 6 Jahren Zuchthaus , aus¬
gesprochen. — Dazu meldet der „Düsseldorfer Generalan¬
zeiger" : Am Donnerstag ist es in einigen Gegenden der
Stadt zu bedauerlichen Ausschreitungen gekommen. Frauen
haben sich in verschiedenen Stadtteilen zusammengervitet.
In einer Reihe von Läden sind Waren entwendet und
Sachbeschädigungen angerichtet worden . Bezeichnend für
den Geist der Teilnehmer an den Ausschreitungen ist es- -
daß namentlich alkoholische Getränke entwendet wurden,
und daß ein großer Teil der weggenommenen Lebensmittel
in rober Weise vernichtet worden ist. Die ohnehin schwie¬
rige Nahrungsmittelversorgung kann durch solche ungesetz¬
liche Selbsthilfe nur erschwert werden . Wie festgestellt, ha¬
ben feindliche ausländische Arbeiter in größerer Anzahl an
den Ausschreitungen teilgenommen . Bedauerlicherweise
sind die Einheimischen nicht nur nicht energisch gegen diese
Leute eingeschritten, sondern haben sie stellenweise noch in
Schutz genommen . Es ist gelungen , eine erhebliche Zahl
dieser fremden Elemente hinter Schloß u. Riegel zu bringen

1500 Strafverfolgungen wegen Kriegsvergehens in
fünf Monaten.

Innerhalb der ersten fünf Monate dieses Jahres wurden
von der König !. Staatsanwaltschaft in Wiesbaden allein
1500 Strafverfolgungen wegen Zuwiderhandlungen gegen
Kriegsverordnnngen bearbeitet , gegen 1300 in derselben
Zeit des Vorjahres . Man sieht daraus , daß unsere Straf¬
behörden den Mißständen des heutioen Wirtschaftslebens
gegenüber keineswegs untätig sind.



fftfrwfM««* Tageblatt . Kreisblatt für den Kreis St. Goarshausen.
' # wwtwrx-'rwrm

I»M- Der heutigen Nummer dieses Blattes liegt ein Pro¬
spekt der Nafiauischen Landesbank in Wiesbaden bei betr.
die vierte Verlosung der am 2 . Januar 1918 rückzahlbaren
Schuldverschreibungen . _ _

für die erste Hälfte des Monats I « li werden
Dienstag , de« 3. Juli 1917

vormittags 8 ' /, —10 ' /- Uhr für die Buchstaben A—K.
vormittags 10Vz—12Ve „ „ » » ^ -0

im Rathaussaale ausbezahlt.

dm » J °m 1917^ TOc8ijlral

Me Hilssdienstmeldeftelle Lderlahislem
im alten Rathause, Hochstraße,

erteilt Auskunft über Hilfsdienststellenund nimmt Meldungen
für den vaterländischen Hilfsdienst entgegen während der
Sprechstunde vorm , von 8—10 und nachm (außer
Mittwoch und Sa mstag) von 2—5 Uhr_

A»die KMemrbrimchtt«xd Kohlenhändler
i» LterlaWem.

Die zur Verfügung stehenden Kohlenvorräte decken bei
weitem nicht die vor allem durch den gesteigerten Bedarf
der Rüstungsindustrie erhobenen Anforderungen . Äußerste
Sparsamkeit ist sowohl für den Hausbrand , das Kleinge¬
werbe wie auch für die Industrie dringend geboten. — All¬
gemein kann angenommen werden , daß der Kohlenver-
bvauch mindestens um die Hälfte eingeschränkt werden muß
und es ist erforderlich , sich bei Zeiten darauf einzurichten,
Um diesen Schwierigkeiten möglichst zu begegnen und
eine gerechte und gleichmäßige Verteilung herbeizuführen,
werden folgende Punkte der genauen Beachtung empfohlen:

1. Vom Tage der Errichtung der Ortskohlenstelle bis
zur endgültigen Regelung der Kohlenverteilung haben die
Kohlenhändler wöchentlich der Unterzeichneten Ortskohlen¬
stelle ein Verzeichnis über ihren Kohlen-, Briketts - und
Koks-Verkauf einzureichen, aus dem die gelieferte Menge
und die Namen der Empfänger ersichtlich sind.

2. Der Verkauf von Kohlen, Briketts und Gas -Koks
nach auswärts ist vorläufig untersagt.

3 . Bei eintretendem Kohlenmangel ist die Ortskohlen¬
stelle befugt für die im Heeresdienst tätign Betriebe die
Beschlagnahme von Kohlen, Briketts und Koks zu bean¬
tragen . — Insbesondere kann in dringenden Fällen die
Ortskohlenstelle den Vorräten der Kohlenhändler ohne wei¬
ters Kohlen und Briketts zu den allgemein gebräuchlichen
Preisen entnehmen .—Kohlenhändler , die sich dieser Beding¬
ung nicht unterwerfen , haben zu befürchten, daß sie seitens
der Kohlenverteilungsstelle von weiteren Kohlenlieferungen
ausgeschlossen werden.

O b e r l a h n st e i n . den 1. Juli 1917.
Die mskchleustelle.
Kirchberger.

Wer hat Zulker!
Gebe wieder wie voriges

Jahr tih ein Piunb Zucker

2 PW
Stachelbeere».
Phil. Zok. Bnrgstratze 27

ZohnnnWeeren. reise
und»«reise Stachelbeeren,

sssie alles Stein- und Kern-
oßst kauf zum Tagespreis

Johann Lay,
Niederwlmstein, Emserstraße

Esohmes Sritalei»
sucht für Nachmittags Ockchäf
tigurrx , a !! liebsten als Einmach
Hilfe. Zu erfragen Riedrrlastu
Rein , Markstraße 58, 1. Stock.

Tode»- 1 Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforsch-

lichen Ratschluffe gefallen , unser liebes Töchterchen und
Schwesterchen

öerkrvoe,
Tochter des Wageumeisters Anton Müller  u . seiner

Ehefrau Margaretha geb. Born,
nach kurzem, mit großer Geduld ertragenem Leiden , am
Samstag abend 11V, Uhr. vorher gestärkt durch den Em¬
pfang der hl . Sakramente , im zarten Alt -r von 10 Jah¬
ren . in ein besseres Jenseits abzurufen.

Dies zeigen mit der Bitte um stille Teilnahme an -
Die trauernden Eltern Md Geschwister.

Niedertahnstri « , den 1. Juli 1917.

Die Beerdigung findet am Dienstag nachmittag 4
Uhr vom Sterbehause Lahnstraße 1 aus statt.

Äh
1F

Nackruk.
Schon wieder starb aus unfern Reifen

den Helden-od für sein Vaterland und uns
der Musketier

Seorg Noltermann,
Krankenträger im Jnf .-Neg . Nr . 88.

Einer der tüchtigsten unseres Vereins, mußte
auch er. leider allzufrüh, sein junges Leben lassen.
Möge er ruhen in fremder Erde, stets werden wir
seiner in Ehren gedenken.

Der Vorstand des Turnvereins
NiedertahnsteinE.V.

Niederlahnstei « , den 1. Juli 1917

BMsbaÄ Sbertshsstei».
ErMmg laufente Rechnungen.

Mrnng von Moifinnssreie» öchMonten.
Iiskmüemg nun Wechseln
Annahme von Bor-Einlagen

bis zu 4 '/ « °/o je nach Vereinbarung.

Heim-SgarWen, Shnrmarkeoverdanf.
Verkaufsstellen:

Südallee 3 , Bnrgstratze 10 »nd 41.

Kommandantur
Eoblenz-Ehrenbreitftein.
Abt. l Tgb . Nr . 9731,6 .1'

Bersrdnnng.

' Suche
mehrere Arbeiter
für SomernSe ZescdMgNng Tag- und
Nachtschicht.

PapiersÄriH Georg Löbdecke.
_ Oberlahnstein. _

3llßejidllcheLkllte.avchMche«
nurbeu für dauernde Veschösngmg gesncht.

Orabkwerke kiieüerlabvstein.

Aus Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belage-
rungszustand vom 4 . Juni 1851 (G . S . S . 451 fs> in
Verbindung mit dcm Gesetze vom 11. Dezember 1915
(R . G B >. S . 813 ) betreffend Abänderung des Belage
rungszustandgesetzes wird hiermit für den Befehlsbereich
der Festung Tablenz Ehrenbreilstein verordnet:

a ) Für Roheisen. Rohstahl, Halbzeug und Erzeugnisse
aus Eisen und Stahl gewalzt oder gezogen, dürfen
keine höheren Preise gefordert oder gezahlt werden, als
die vom Deutschen Slahlbund in einer von der Kriegs-
Rohstoff Abteilung des Kriegsministeriums genehmigten
Preisliste jeweils Festgesetzten Preise,

b .) Die jeweils gültige Preisliste liegt beim Beauftragten
des Kriegsministeriuw.s beim Dewscben Slahlbund
auf ; an diesen find auch alle diese Verordnung be
treffenden Anfragen zu richten.

Mtt Gefängnis bis zu einem Jahre wird bestraft, wer
die vorstehenden Anordnungen Übertritt oder zur Ueber-
rretung auffordert oder anreiz' ; beim Vorliegen mildernder
Umstände kann auf Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark
erkannt werden.

Coblenz, den 1. Juli 19>7 .
Der Kommandant : v. Luckwald,  Generalleutnant.

Kaufe stets

Sichel- s. 3s-
hmisSeeren

Aofrf Siere , Hintermauergaffe.

Ki-se Siacheldeeren
uuö IohEbbeeren
sowie alle Sorten Obst zu

dem höchst zulässigen P ene,
Marlin Bang.

Burgstraße 6
Bringe meineMilch-Koch-»od Stein-

(fjiljCa in empfehlenswerte
Erinnerung

Fra « Reis . Hinterm a . ergasse.
Hetbäch. Wwe.

thqav  6er ; öcmkgesckäki,
Oberlaßnstein.

Rei«silgud-Kirow»!» PnMeckdonto Zrilnhfnrt 1330.
3ur Ardernns des bargeldlosen ZahlnMMkehrs

Eröffnung proniflsnssteier Scheürkonleu.
Fortlaufend wiederkehrende Zahlungen wie Steuern, Mieren,

Hypothckcnzinftnu. f. w. werden durch Erteilung eines einmalig
laufenden Auftrages erledigt.

Sorgfältige Ausführung aller ins Bankfach schlagenden
Geschäfte.

Kriegsministerium.Belranmchnng
Nr . W . I. 1770/5 . 17. K. R . A.,

betteffend Beschlagnahm- von reiner Schafwolle.Kamel-
haaren. Mohär. Al-ala. Kaschmir sowie deren halb-

erzeuguisten und AbgSngen.
Dom 1. Juli 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Knegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß. soweit mcht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung nach § 6 der Bekanntmachung über
die Sicherstellung von Kriegsbedms in der Fassung vom 26.
April 1917 (Reichs-Gesetzblatt S 376)*) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerb^ gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverläffkg^ ^ r«
sonen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Ge-
schbl. S . 603) untersagt werden.

Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:

a) ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle, Kamelhaare,
Mohär , Alpaka , Kaschmir, ungewaschen, rückengewa¬
schen, fabrikmäßig gewaschen, karbonisiert, auch in Mi¬
schungen untereinander oder mit anderen Spinnstoffen;

b) ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe ans reiner Schaf¬
wolle , Kamelhaar , Mohär , Alpaka, Kaschmir, also
Kammzug , Kämmlinge , Abgänge und Abfälle jeder Art
dieser Spinnstoffe aus Wäscherei, Kämmerer, Kamm¬
garn - und Streichgarnspinnerei , Weberei, Strickerei,
Wirkerei oder sonstigen Zweigen der Verarbeitung , auch
in Mischungen untereinander oder mit anderen Spinn¬
stoffen.

8 2.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht aus
den nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben.

§ 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenßau-
den verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über
diese nichtig sind. Den rechtsgefchäftlichenVerfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen. Trotz der Be¬
schlagnahme find alle Veränderungen und Verfügungen zu¬
lässig, die mit besonderer Zustimmung der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
oder auf Grund der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

§ 4.
Veräußerungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lie¬
ferung der von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschasr, Berlin
SW . 48 , Verl . Hedemannstr . 3, erlaubt.

Ueber jede derartige Veräußerung wird von der Kriegs-
wollbedarf -Aktiengesellschast ein Veräußerungsschein in

dreifacher Ausfertigung ausgestellt.
Die Hauptausfertigung ' hat der Veräußerer an die

Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königl . Preußischen Kriegs-
ministerinms (Wollbedarf -Prüfnngsftelle ) in Berlin SW.
48 , Verl . Hedemannstr . 9/10, unterschrieben und mit Fir¬
menstempel versehen, unverzüglich einzusenden.

Die zweite Ausfertigung behält die Kriegswollbedarf-
Aktiengesellschaft, die dritte hat der Veräußerer als Beleg
anfzubewahren.

Bon denjenigen Gegenständen, deren Ankauf die Krregs-
wollbedarf -Aktiengesellschaft ablehnt , sind innerhalb zwei
Wochen nach Empfang des ablehnenden Bescheides Muster
unter genauer Angabe der abgelehnten Mengen an die
Kriegs -Rohstoff-Abteilung (Sektion W . I .) des Königlich
Preußischen Kriegsminifteriums , Berlin SW . 48, Verl.
Hedemannstraße 9/10 , zu senden. Die Kriegs -Rohstoff-Ab¬
teilung bestimmt über die Verwendung dieser Gegenstände.

Ueber den von der Kckiegswollbedarf-Aktiengesellschait
zu zahlenden Uebernahmepreis entscheidet mangels Eini¬
gung endgültig
a ) soweit Höchstpreise für die Gegenstände festgesetzt sind,

die zuständige höhere Verwaltungsbehörde,
b) soweit Höchstpreise für die Gegenstände nicht festgesetzt

sind, das stieichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft.
Bei Zurückhaltung beschlagnahmter Gegenstände ist Ent-

j eignung zu gewärtigen.
§ 5

j i Verarbeitungserlaubnis.
Trotz der Beschlagnahme ist das Waschen, Krempeln,

Mischen, Färben , Filzen und Verspinnen sowie jegliche an¬
dere Art der Verarbeitung und Verwendung der von dieser
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände zur Herstellung
solcher Halb - oder Fertigerzeugnisse gestattet, deren Anfer¬
tigung nachweislich von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums genehmigt wor¬
den ist.

Der Nachweis dieser Genehmigung ist vom Perarbeiter
zu führen , der von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung (Wollbe-
darf -Prüfungsstelle ) des Königlich Preußischen Kriegsmi-
nifteriums mit Genehmigungsvermerk versehen ist.

• ) Mlt Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu rehntausend Mark wird , sofern̂ nicht nach allgemeinen Strafe
gesehen höhere Strafen verwirkt find, bestraft:

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schafft. beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder
kauft , oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbs¬
geschäft über ihn abschtießt ; .

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestlmmungen
zuwiderhandelt.



Wolle sich auf den Schafen, bei den Schafhaltern oder an
sonstigen Stellen besindet.

Ausgenommen von der Bekanntmachung sind diejeni¬
gen Vorräte an Wolle, welche im Eigentum der Kriegswoll-
bedarf-Aktiengesellschaft, Berlin SW . 48, Verl . Hedemann-
straße 3, stehen.

8 2.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht aus
den nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen eraeben.

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über
diese nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der Be¬

ll ung Nr . W . I . 1771/5 . 17. K. RA "voni ^H alle Veränderungen und Verfügungen zu-
7, betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebuna Ife bte  mtt besonderer Zustimmung der Kriegs -Rohstoff-
deutschen Schafschur und des Wollaefältes bei den S 6*” !“? 8 bel' ’-ßf uMa }en Krwgsmrnrsteriums oder auf

’ - - ö 1 oen  Grund der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

Aufträge der Heeres- oder Marineverwaltung , für wel¬
che betm Inkrafttreten dieser Bekanntmachung bereits von

egs-8whstoff-Abteilung (Wollbedarf -Prüfungsstelle)
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums genehmigte
Belegscheine auf Grund der Bekanntmachung Nr . W . I.
770/12 . 15. K. R . A. vom 31. Dezember 1915 erteilt waren,
dürfen nach Maßgabe dieser Belegscheine ausgeführt werden

A n m e r ku n g : Vordrucke der amtlichen Belegscheine
find der der Vordruckverwaltung der Kriegs -Rohstoff-Abtei-
lung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Ber¬
lin « W. 48, Verl . Hedemannstr . 9/10 anzufordern . Die
Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift, genauer Adresse
und Firmenstempel zu versehen.

§ 6 .
Ausnahmen von der Bekanntmachung.

Ausgenommen von den Anordnungen dieser Bekannt¬
machung sind,

1. Wollen der deutschen Schafschur und das Wollqefälle
bei den deut,chen Gerbereien (auch das Wollgefälle von
ausländischen Fellen ) ; auf diese findet die Bekannt¬
machung Nr . W . T " - - ~ ~ —
1917, ^flreffend i ĵeinuuus'eaietuniq
der deutschen Schafschur und des Wollgefältes bei den
deutschen Gerbereien , Anwendung.

Bei der Verarbeitung und Verwendung dieser Wot-
> ebenfalls der Nachweis der Verwendung

zurErfnllung von Aufträgen der Heeres- oder Marine¬
verwaltung nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 dieser Be-
kanntmachung durch Belegschein zu erbringen;

~ dwMigen von der Bekanntmachung betroffenenGeqen-
stande, welche seit dem 14. August 1915 vom Reichs-
D .1  V Zollauslaud und besetzte Gebiete) nach
Deutschland eingeführt worden sind

. Anfragen und Anträge.
oder Anträge , welche diese Bekanntmachung

KrLLoL ^ K°pFchrist „Spinnverbot " an di?
Kriegs -Nohstofs-Abteilung Sektion IV. I . des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48 Verl
Hedemannstr . 9/10 zu richten. ' 1

NchÄ - nd^ ®e"4mi »Un8 °° » F ' - ig- bm - »Sschlich.

Inkrafttreten.

Krack iê Bekanntmachung tritt mit dem 1. Juli 1917 in
Die Bekanntmachung Nr . IV. I ; 770/12 15 @ ro gr

gj4i Sr* 19,6 Birö«ÄJU4

lohn . Im

* rt (^ am)/ den 1. Juli 1917.
oteii ». Generalkommando des 18. Armeekorps.

Cobl enz, den1. Jiili 1917.
lui Nr.° 949? 6"^ 7? " * **“"* «- bl-nz-ShrenbreitstM
Kriegsministerium. ~ - ~—

Nr. W . 1771,5. 17. K. R. A.,
öetteffevd BeschlkMaWk«nh BestlkOMeSima in
öeMen Schafschur uvh des Woilgefillcs öu den

deutschen Geröereieu
Vom 1. Juli 1917.

et-  Nachstehende Bekanntmachungwird auf Ersuchen des
Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken, daß, soweit nich^
kbi? iS allgemeinen Strafgesetzen höhere Stra en verwirkt
schfttL «" » - » -jchich - hn,

§ 1
»on der Beschlagnahme betroffene Gegenstände.

(Kurz „Deutscher Wollertrag " genannt .)
O'ldwser Bekanntmachung werden betroffen : Der ge-

amw putschen Schaffchuren und das ge-
samte Wollgefälle bei den deutschen Gerbereien (auch  =

gefalle von ausländischen Fellen), gleichviel, ob bie

bis2 2ÄS e,ÄS e„S rbe“ ft  W*
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt' sin̂ bestAft? aIl0emeinen

2 ?* nci1  beschlagnahmten Gegenstand beiseil-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kankt

-MWDUUMß
tausend Mark bestraft; auch können Vorrän *u öehn-
im. Urteil für dem St aatverfallmEär ? werden

°L °!t: "CS m. --- ---dich » '„„Lditc»

ÄrohtlSTC 'lmo W ? * * "««>»» » ->« . wirb*mit

§4
Schurerlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist das Scheren der Schafe er¬
laubt , sofern es nicht zu einer früheren als der in anderen
Vahren üblichen Zeit geschieht.

§ 5.
Wascherlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist innerhalb 12 Wochen nach
dem Scheren aber Fallen die Ablieferung der Wolle an fol¬
gende Firmen:
1. Bremer Wollkämmerei , Blumenthal , ProvinzHannover,
2. Woll -Wäscherei und -Kämmerei , Hannover -Döhren,
3. Leipziger Wollkämmerei , Leipzig (Berliner Bahnhof ),
4. Hamburger Wollkämmerei , Wilhelmsburg a. d. Elbe
zum Zwecke des Waschens gestattet.

Die Erlaubnis , die Wollen an die vorstehenden Firmen
abzuliefern , wird mit der Maßgabe erteilt , daß die Kriegs-
Rohftoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini - i
stermms das Recht hat anzuordnen , daß die bei einer der '
vorbezeichneten Firmen eingelieferten Wollen an eine an¬
dere der vorbezeichneten Firmen oder an die Firmen-

Bremer Woll -Wäscherei, Lesum bei Bremen,
Kirchhainer Wollwäscherei G . m. b. H., Kirchhain N. L.,
Deutsche Wollentfettung A.-G., Oberheinsdorf bei Rei¬

chenbachi. V.,
Wollwäscherei und Karbonisieranstalt Neuhütte , Gebr.

Lenk, Neuhütte bei Lengenfeld i. V.
zum Waschen weitergesandt werden.

Durch eine derartige Anordnung der Kriegs -Rohstoff-
Abterlung des Königlich Preußischen Kriegministeriums
entstehen dem Einlieferer der Wolle keine besonderen Kosten

Die Wäsche der Wolle bei den vorbezeichneten Firmen
erfolgt zu folgenden von der Heeresverwaltung ihnen vor-
geschriebenen Bedingungen:

1. Die Wolle ist frei nächste Bahnstation ihres Lagerorte«
zu senden.

2. Die Firmen sind verpflichtet, das Waschen der Wolle
zu den Sätzen von 0,475 dt  für 1 Kg. auf gewaschenes
Gewicht gerechnet einschließlich Sortierung bis zu 20
v. H. Unter - und Nebenforten und 0,05 dt  für 1 Kg.
Zuschlag auf gewaschenes Gewicht gerechnet bei Sor¬
tierung über 20 v. H. Unter - und Nebensorteu bei so-

Barzahlung ohne jeden Abzug zu bewirken.
Die Wolle ist gut verpackt einzuliefern.

3. Der Waschlohn ist vor Ablieferung der fertiggewasche¬
nen Wolle zu erstatten.
Die Firmen sind verpflichtet, die Wolle binnen 8 Wo¬
chen nach Einlieferung fettfrei , das heißt mit einem
bei der Analyse festgeftellteu Fettgehalt von höchstens
1 v. H. zu waschen und das Verkaufsgewicht auf einen
Feuchtigkeitsgehalt von 17 v. H. konditioniert festzu¬
stellen. ' 10

Die Firmen unterstehen der dauernden Ueberwachung
f0!1101  J*1? Kriegs -Rohftoff-Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums . ' p

§ 6 .
Veräußerungserlaubnis.

Trotz dkpBchchl.agnahme ist die Veräußerung und Lie-
ferung der Wolle vor ihrer Einlieferung bei einer der im

5 benannten Firmen oder innerhalb 10 Wochen nach ih¬
rer Einlieferung allgemein erlaubt , mit Ausnahme der Ver¬
äußerung oder Lieferung an Verarbeiter.
,Q Die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft in Berlin SW.
48, ^ erl . Hedemannstr . 3, nimmt Angebote von Schafhal¬
tern nur bei einer Menge von mindestens 1000 Kg. Roh¬
wolle und von Nichtschafhaltern nur bei einer Menge von
mindestens 7000 Kg. Rohwolle entgegen . ' "

Die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft stellt über jede
an sw veräußerte Menge der beschlagnahmten Wolle eine
Empfangsbescheinigung aus.

§ 7.
Uebernahmepreis.

Die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft in Berlin SW
48 Verl Hedemannstr . 3, wird für das nach § 5 festgestellte
Verkaufsgewicht reingewascheuer Wolle dem Verkäufer fol¬
genden Uebernahmepreis zahlen

* soweit er Schafhalter ist
a ) für Schurwollen , welche vor dem 1. Mai 1917 ae-
schorei, find, sowie für alle Gerberwollen , welche vor
dem 1. Mai 1917 vom Fell abgelöst worden sind, ei-
nen auf Grundlage der Bekanntmachung über die
Höchstpreise für Wolle und Wollwaren vom 22. De¬
zember 1914 für gewaschene Wolle festgestellten Über-
nahmepreis;
b) für Schurwollen , welche nach dem 30. April 1917

geschoren worden sind, sowie für alle Gerberwollen

4.

welche nach dem 30. April 1917 in Deutschland vom
Fell abgelöst worden sind, einen Wf Grund nach¬
stehender Einteilung festgestellten Ubernahmepreis:

Feinheit . . . . 15,75 Mark,
14.75 „
13.75 „
13,00 .
12,2i „
11,50 „
10.75 „
9,95 „
9,05 „
8,1a „
7,25 „
6 42 „

gewaschener Wolle einschließlich Wasch-
, ,VJ— übrigen gelten bezüglich der Wäsche der

Wolle die Bedingungen des § 5 dieser Bekannt¬
machung.

B soweit er nicht Schafhalter ist,
den gemäß den unter A , a und b getroffenen Be¬
stimmungen festgestellten Uebernahmepreis zuzüg¬
lich 2 v. H. in dem unter a , und zuzüglich 3 v. H. in
dem unter b vorgesehenen Falle.

Die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft setzt die von
ihr zu zahlenden Preise unter Zuziehung einer Sackverstän-
digenkommission fest. Sie wird auf die von ihr zu gewäh¬
renden Preise vor endgültiger Regelung eine Abschlagszah¬
lung gewähren.

Anmerkung:  Es ist genau zu beachten, daß die
Höchstpreise der Bekanntmachung vom 22 Dezember 1914
sowie die vorstehend festgesetzten Uebernahmepreise von der
Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft höchstens für die von
der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände erster Sorte
gezahlt werden dürfen.

Für mindere Arten wird die Kriegswollbedarf -Aktien-
gesellschaft entsprechend niedrigere Preise zahlen.

§ 8 .
Meldepflicht und Meldestelle.

Soweit die von dieser Bekanntmachungbetroffenen Ge¬
genstände (§ 1) nicht innerhalb der im 8 5 bestimmten Frist
zum Waschen cingeliefert oder nicht innerhalb der im 8 6
bestimmten Frist an die Kriegswollbeharf-Aktiengesellschaft
veräußert worden sind, unterliegen sic einer Meldepflicht.

Die, Meldungen haben monatlich zu erfolgen und sind an
das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohftoff-Abteilung des
Königlich. Preußischen K«riegsministeriums , Berlin SW.
48, Verl . Hedemannstr . 10, mit der Aufschrift „Betrifft
Wollmeldung " versehen zu erstatten.

8 9.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der im § 1 bezeich¬

nten Art im Gewahrsam haben oder ans Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbs wegen kaufen
oder verkaufen;

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche Ge¬
genstände erzeugt oder verarbeitet werden oder bei de¬
nen sich solche unter Zollaufsicht befinden;

3. Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften undVerbände.
8 io.

Stichtag und Meldefrist.
Zu melden ist der am ersten Tage jedes Monats (Stich¬

tag) tatsächlich vorhandene Bestanden meldepflicktigen Ge¬
genständen. Die Meldung ist bis zum 25. Tage eines jeden
Monats zu erstatten.

8 ii-
Enteignung.

Diejenigen Mengen Wolle , die' nicht innerhalb der im 8
5 bestimmten Frist zum Waschen eingcliefert oder innerhalb
der im 8 6 bestimmten Frist an die Kriegswollbedarf -Ak-
tiengesellschaft veräußert sind, werden enteignet werden

8 12.
Freigabe.

Anträge aui Freigabe von Wolle können nach Ablehnung
des Ankaufs der Wolle durch die Kriegswollbedarf -Aktien-
gesellschaft in Berlin für die abgelehnten Mengen gestelltwerden.

Die freigegebenen Mengen sind gesondert von den üb¬
rigen zu halten.

Die Anträge sind (unter genauer Angabe der abgelehn¬
ten Menge und Uebersendung eines Musters ) an die Krieqs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmiui-
steriums , Sektion 5V. I ., Berlin SW . 48, Verl . Hedemann-

dch ist *0' P ricf)h’n' welche für die Entscheidung zustän-
_ An Schafhalter kann an Stelle der bisher auf Antrag

erfolgten Freigabe geringer Mengen aus eigenem Besitz je
nach ddr Menge der abgelieferten Wolle ein Bezugsschein
auf Wollgarne zu angemessenen Preisen gegeben werden.

Die näheren Ausführungsbestimmungen werden eraehen
§ 13.

Auflagen und Anträge.
Alle auf die vorstehenden Anordnungen bezüglichen An¬

trägen und Anträge sind an die Kriegs -Rohstoff-Abteilunq
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Sektion 55' .
L , Berlin SW . 48, Perl . Hedemannstr . 10, zu richten und
am Kopfe des Schreibens mit der Auffchrift „Wollbeschlaa-
nahme " zu versehen.

§ 14.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juli 1917 in Kraft.
Die Bekanntmachung Nr . AV. I . 1640/6. 16. K. R . A.

wird durch diese Bekanntmachung aufgehoben.
Frankfurt (Main ), den 1. Juli 1917.

Stellv . Generalkommandodes 18. Armeekorps.
Co b lenz,  den 1. Juli 1917.

Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitstein.Ial Nr . 9495 . 6. 17.



Bekanntmachung.
--

iaifi  ber am 4 d Mts . stattgefundenen vierten öffentlichen Verlosung der am 2 . Januar
„ ruckzah baren 3/,%  Lchuldverjchreidungen der Nassauischen Landcsbant Buchstabe « sind die
nachstehenden Nummern gezogen worden:

18 » « tu » Buchstabe St. a , zu 200 Jt.  Nr . 7. 12. 15. 37. 44
108. 116. 129. 146. 170. 187. 200. 206. 217. 233 261
415. 428. 459. 493. 507. 516. 535. 622. 668. 699. 708.
958. 967. 988. 991. 1014. 1044. 1065. 1068. 1091. 1105
1227. 1238. 1241. 1246. 1257. 1268. 1269. 1270 1271
1327. 1328. 1373. 1409. 1430. 1434. 1439. 1458. 1471.
1612. 1613. 1615. 1630. 1668. 1675. 1678. 1702. 1733.
1922. 1953. 1957. 1990. 1995. 2018 . 2042 . 2056 9061
2187 . 2196. 2211. 2230 . 2264. 2277 . 2320 . 2339 . 23421
2465. 2575 . 2588. 2605. 2606. 2621 . 2626 . 2629 2631
2699. 2701. 2702. 2709. 2714. 2741 . 2755 . 2774 2794
2909. 2916. 2922 . 2963. 2964. 3021. 3070 . 3091 . 3142
3329. 3331. 3346. 3359. 3374. 3385. 3386 . 3387 . 3400
3433. 3440. 3441. 3449. 3461. 3467. 3472.

. 52. 67. 71. 72. 88. 92. 95. 99.
270. 282. 286. 294. 336. 354.
801. 838. 848. 862. 912. 926.
1110. 1117. 1166. 1180. 1209.

1272. 1274. 1299. 1322. 1323.
1488. 1491. 1494. 1538. 1552.
1788. 1803. 1828. 1844. 1887.
2102 . 2110. 2115. 2170. 2178.
2406 . 2409 . 2434. 2461. 2462.
2633 . 2635. 2655. 2690. 2694.
2800 . 2847 . 2848. 2863. 2870.
3149 . 3251. 3262. 3275. 3286.

3401 . 3403 . 3425. 3427. 3430.

401 Stück Buchstabe Al. b. zu 500
86. 120. 122. 123. 133. 144.
243. 268. 277. 350. 380. 396.
505. 508. 510. 515. 567. 587.
899. 928. 956. 963. 967. 986.
1293. 1306. 1307. 1308. 1310.
1550. 1555. 1615. 1617. 1618.
1815. 1841. 1859. 1860. 1862.
1949. 1953. 1958. 1980. 2001.
2154 . 2155. 2156. 2171. 2172.
2352. 2353 . 2366 . 2369. 2379.
2492 . 2495. 2496 . 2525. 2534.
2628 . 2632 . 2644 . 2646. 2660.
2740. 2761 . 2765. 2809. 2829.
3041. 3048. 3051. 3100. 3109.
3227 . 3250. 3258. 3263. 3269.
3366 . 3378 . 3392. 3397. 3407.
3538. 3549. 3552. 3573. 3582.
3693. 3694. 3701. 3729. 3732.
3831. 3867 . 3902. 3950. 3951.
4033 . 4064. 4066 . 4110. 4111.
4242. 4312. 4331 . 4332. 4343.
4611 . 4668. 4674. 4679. 4700
4926 . 4932 . 4973. 4999. 5014.
5199. 5235. 5259. 5277. 5278.
5365. 5371. 5378. 5382. 5398.
5539. 5592. 5593. 5601. 5637.
5833. 5853. 5873. 5874. 5875.
6000.

Nr. 2. 8. 22. 23. 28. 32
145. 170. 172. 189. 191. 194
397. 398. 400. 403. 410. 418
589. 599. 682. 692. 719. 753
987. 1127. 1128. 1132. 1140.
1355. 1360. 1372. 1394. 1398.
1650. 1657. 1724. 1731. 1733.
1887. 1888. 1919. 1923. 1929!
2047 . 2072 . 2089 . 2092 . 2129.
2185 . 2212 . 2242 . 2260 . 2299
2399. 2429 . 2430 . 2434 . 2448
2544. 2548 . 2559 . 2576 . 2603
2672. 2674 . 2680 . 2696 . 2698.
2830. 2905. 2911 . 2912 . 2944
3123. 3146 . 3168 . 3174 . 3184.
3284 . 3303 . 3321 . 3322 . 3326.
3417. 3445 . 3456. 3469 . 3490.
3584 . 3585. 3605 . 3614. 3625.
3750 . 3768 . 3776 . 3781 . 3784
3952 . 3953. 3954 . 3956 . 3995.
4121 . 4131 . 4143 . 4145 . 4183.
4348. 4354 . 4426 . 4433 . 4438.
4750. 4784 . 4789 . 4790 . 4797.
5036. 5040 . 5042. 5096. 5139.
5289. 5290 . 5295 . 5296 . 5313 .'
5400. 5405. 5420 . 5429 . 5479.
5660. 5662 . 5666 . 5681. 5728.
5901. 5914 . 5932. 5935 . 5937.

42. 59. 60. 61. 75. 81.
195. 196. 206. 226. 231.
422. 438. 440. 448. 492.
825. 843. 844. 869. 877.
1172. 1226. 1240. 1272.
1424. 1436. 1471. 1520.
1741. 1769. 1770. 1788.
1931. 1932. 1933. 1948.
2137 . 2150. 2152. 2153.
2310. 2311. 2329. 2335.
2453. 2455. 2457. 2490.
2608. 2622. 2624. 2627.
2699. 2736. 2737. 2738.
2977 . 2982. 2984. 3000.
3194. 3214. 3215. 3217.
3336 . 3339. 3358. 3360.
3501. 3505. 3523. 3537.
3627 . 3629. 3664. 3678.
3786 . 3805. 3808. 3812.
4000 . 4001 . 4009. 4024.
4211 . 4213. 4223. 4239.
4458 . 4502. 4548. 4603.
4849 . 4875. 4876. 4877.
5140. 5145. 5176. 5192.
5320 . 5321. 5339. 5347.
5491. 5492. 5501. 5519.
5733. 5740. 5749. 5793.
5957. 5969. 5983. 5999.

238 Stück Buchstabe <*• 1000 Jt. Nr. 3. 7. 11. 19. 33. 60. 64. 76. 86. 100. 106. 107
1^8. 154. 185. 191. 206. 223. 263. 282. 302. 308 315 321 396 39« qc«'

fP ' 429 . 437 . 477 . 479 . 532 . 562 . 565 . 574 . 586 . 609 . 664 . 666 720 738 755
756. 800. 819. 831. 850. 855. 900. 931. 942. 954. 966. 880. 1003. 1005. 1018. 1045!
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1048.
1256.
1423.
1643.
1775.
2131.
2417.
2592.
2750.
2932.
3188.
3424.
3721.

1052.
1265.
1441.
1645.
1835.
2201 .
2426.
2601.
2762.
2942.
3201.
3457.
3726.

1076.
1277.
1455.
1646.
1841.
2235.
2452.
2602.
2765.
2945.
3210.
3461.
3729.

1092.
1280.
1483.
1655.
1910.
2241.
2453
2624.
2770.
2947.
3256.
3467.
3740.

1101.
1296.
1484.
1666.
1923.
2243.
2469.
2627.
2797
2960.
3262.
3486.
3762.

1102.
1298.
1508.
1684.
1924.
2245.
2470.
2639.
2798.
2962.
3273.
3494.
3768.

1114.
1322.
1528.
1692.
1964.
2256.
2506.
2640.
2804.
3029.
3288.
3518.
3781.

1164.
1344.
1530.
1693.
1999.
2274.
2521.
2659.
2831.
3071.
3308.
3561.
3800.

1174.
1356.
1562.
1699.
2011 .
2281.
2535.
2660.
2861.
3094.
3311.
3614.

1186.
1362.
1564.
1705.
2021.
2290.
2539.
2662.
2866.
3111.
3316.
3620.

1187.
1389.
1600.
1720.
2065.
2303.
2546.
2673.
2873.
3147.
3317.
3631.

1192.
1399.
1611.
1721.
2092.
2349.
2558.
2682.
2878.
3149.
3341.
3637.

1193.
1400.
1619.
1731.
2102.
2380.
2562.
2740.
2911.
3166.
3393.
3653.

1198.
1421.
1626.
1772.
2125.
2407.
2582.
2744.
2915.
3178.
3414.
3712.

»4 S .Ü« « uchft- b- “ il £ ■&  fÄfm WÄ

3® - l \ l-  E « 7- « 0. « »• E 511 . 526. 531. 535. 554. 561. 569. M.
872! 913! 916. 983. 1017. 1020. 1029. 1030. 1031. 1042. 1043. 1049. 1086. 1105. 1126.
1132. 1141. 1150. 1163. 1180. 1199. 1200. 1223. 1227. 1229. 1230. 1232. 1239. 1249.

‘ Die Rückzahlung der ausgelosten Kapitalbcträge erfolgt gegen Einlieferung der m kursfühtgem
Zustande befindlichen Schuldverschreibungen nebst den dazu gehörigen Zins- und Enieuerungsschemen
Lei der Landesbank -Hauptkasse in Wiesbaden und der sämtlichen Landesbankstellen , sowie bei
der Preußischen Zentral - Genossenschastskasie '" Berlin , der Direktion der Diskont
Gesellschaft in Frankfurt a . M . und der Eidgenössischen Bank m Basel.

Bon den auf frühere Jahre ausgelosten Schuldverschreibungen Buchst. ^ sind
keine Stücke rückständig. Bon den auch nur alle 5 Jahre zur Auslosung kom¬
menden Schuldverschreibungen Buchst. M, o und P sind die nachstehend verzeichneten,
ausgelosten Stücke noch rückständig:
Buchst l» . » . Nr . 21. 245. 629. 942. 1215. 1647. 1703. 1812. 2082 . '

^ 2182 . 2479 . 2610 . 2691. 2947. 3154. 3328. 3453 . 3465
Buchst M . I». Nr . 1. 40. 43. 182. 578. 597. 741. 804. 814. 893. 962

1128. 1477. 1555. 1897. 1986. 2051 . 2100 . 2151
2172. 3285 . 3361. 3565. 3647. 4072 . 4202 . 4354
4409 . 4524 . 4551 . 4804 . 5086 . 5440. 5523 . 5545
5734 . 5814. 5932. 5993 .

Buchst M . c . Nr . 639. 1206. 1304. 1372. 1400. 1560. 1616. 177.
1778. 2056. 3143. 3799 .

Buckst O . a . Nr. 624. 894 .
Buchst O . b . Nr 22. 172. 284. 362. 465. 492. 1092. 1480. 1600. 2004
* )' 2441 . 2568 . 3561. 3697 . 3970. 4087 . 4114 . 4748
Buckst O . c . Nr . 200. 254. 358. 694. 777. 1249. 1645. 1877. 1932

1965. 2068. 2263 . 2299 . 2342 . 2584 . 2862 . 3439
3708. 3760 .

Buchst. P . b . Nr . 3879 . (Rückzahlbar am 2. Januar 1909.)

Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen werden wiederholt zur Erhebung der Kapitalbeträge
anfgefordert.

Zur Anlage empfehlen wir ohne jegliche Berechnung von Nebenkosten zur Zeit unsere
41/2% Schuldverschreibungen. Diese Schuldverschreibungen werden von uns bis auf weiteres zu einem
>/s"/» niedrigeren Zinsfuß beliehen als andere Wertpapiere und gebührenfrei in Verwahrung und
Verwaltung genommen.

Rückzahlbar
am

I . Juli 1915.

Rückzahlbar
am

2 . Januar 1916.

Wiesbaden,  den 8. Juni 1917.

Direktion der Nassauischen Landesbank.
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